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  V 118/2007 

V o r l a g e  
 

 
 
Beratungsfolge: 
 
Beratendes/r Gremium / Ausschuss Zuständigkeit 
 Ausschuss für Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung 

zB 

Verwaltungsausschuss zB 
Rat der Stadt Helmstedt zB 
 
 
 
 
Betreff: 
 
Nutzung der gewidmeten Gemeindestraßen einschl. Wege uund Plätze über den 
Gemeingebrauch hinaus; 
Erlass einer Sondernutzungssatzung, einer Sondernutzungsgebührensatzung sowie eines 
Gebührentarifs 
 
 
Sachdarstellung: 
Auf Wunsch des ASO werden der Vorlage 118/2007 die weiteren Anlagen 3, 4 und 5 
beigefügt. Bei der Anlage 3 handelt es sich um den aktuellen Vertrag mit der Deutschen 
Städtereklame (jetzt Deutsche Städtemedien) aus dem Jahre 1985, bei der Anlage 4 um 
eine Information hinsichtlich der von der Deutschen Städtemedien gegenüber Dritten 
veranschlagten Entgelte und bei der Anlage 5 um eine vereinfachte Gebührenkalkulation, die 
die zukünftig zu erwartenden Einnahmen auf der Grundlage der im Jahre 2006 erteilten 
Sondernutzungserlaubnisse hochrechnet. 
 
Ansonsten verbleibt es bei der ursprünglichen Vorlage nebst 
 
 Beschlussvorschlag: 

Die in der Anlage beigefügten Entwürfe einer Sondernutzungssatzung (Anlage 1) und einer 

Sondernutzungsgebührensatzung einschl. Gebührentarif (Anlage 2) werden beschlossen. Die 

Satzungen treten am 01.01.2008 in Kraft. 
 
  
 
 
 
 
 
(Eisermann) 


